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169  Rückleitung der Akten 
 
(1) 1Nach Erledigung der Revision werden die Akten über den Generalstaatsanwalt beim Oberlandesgericht 
an die Staatsanwaltschaft zurückgeleitet. 2Die Akten werden unmittelbar an die Staatsanwaltschaft 
zurückgeleitet, wenn lediglich der Angeklagte Revision eingelegt und der Generalstaatsanwalt bei dem 
Oberlandesgericht darauf verzichtet hat, dass die Akten über ihn zurückgeleitet werden.

(2) In Haftsachen ist die Rückleitung zu beschleunigen; der Zeitpunkt, zu dem das Urteil rechtskräftig 
geworden ist, soll nach Stunde und Minute angegeben und dem Staatsanwalt, wenn nötig, fernmündlich 
oder in der von ihm sonst gewünschten Art im Voraus mitgeteilt werden.

(3) 1In den Fällen der Nummer 164 Absatz 3 sind die Akten beschleunigt zurückzusenden. 2Dasselbe gilt, 
wenn die Befugnis zuerkannt worden ist, die Verurteilung innerhalb einer Frist öffentlich bekanntzumachen.


